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 Beschluss       

 Wahl       

 Kenntnisnahme       

 
 
Vorlagen Nr.  40/027/2009 
öffentlich 
 
 
Fachbereich: Amt für Schulen, Kultur und Behindertenförderung 
Bearbeiter/in: Herr Arnd Gerkens  

Datum: 08.04.2009 
Az.: 40-32 

 
Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Sportausschuss 
 

 
 30.04.2009 
 

 
Beschluss 

 
 
Deutsches Sportabzeichen 
 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sportausschuss stimmt der Vorlage 40/027/2009 zu. 
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Fachbereich: Amt für Schulen, Kultur und Behindertenförderung 
Bearbeiter/in: Herr Arnd Gerkens 

Datum: 08.04.2009 
Az.: 40-32 

 
 
Deutsches Sportabzeichen 
 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
1. Das Deutsche Sportabzeichen 
 
Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist ein Abzeichen für bestimmte sportliche Leistungen, 
das vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) verliehen wird. Der Erwerb ist für Je-
dermann möglich. Die Einteilung erfolgt in weibliche oder männliche Jugendliche und weibli-
che oder männliche Erwachsene. 
 
Zur Erlangung des DSA ist in jeder der u.a. Leistungsgruppen eine Prüfung nach Wahl abzu-
legen, wobei die zu erbringenden Leistungen nach Alterstufen gestaffelt sind. 
 
Gruppe 1: Allgemeine Schwimmfähigkeit 
Gruppe 2: Sprungkraft 
Gruppe 3: Schnelligkeit 
Gruppe 4: Schnellkraft 
Gruppe 5: Ausdauer 
 
Eine Übersicht über die zu erbringenden Leistungen ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Prüfungen können im Verein sowie bei öffentlichen Terminen, die durch Vereine, den ört-
lichen Sportämtern, und den Kreis- oder Stadtsportbünden ausgeschrieben werden, abgelegt 
werden. Des Weiteren können die Prüfungen von jedem Inhaberin / jedem Inhaber einer Prüf-
lizenz für das DSA abgenommen werden. Der Abnahmenachweis ist in diesen Fällen dem/der 
Sportabzeichenbeauftragte/n vorzulegen. 
 
Die Verleihung des DSA erfolgt mit der Aushändigung einer Urkunde. 
 
 
1.1 Das Deutsche Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche 
 
Die früheren Schüler- und Jugendabzeichen sind zum Sportabzeichen "Jugend" zusammen-
gefasst worden. Das Abzeichen gibt es in Bronze nach der ersten, in Silber nach der zweiten 
und in Gold nach der dritten erfolgreichen Prüfung. Ab der vierten erfolgreichen Prüfung wird 
das Sportabzeichen in Gold mit der Anzahl der erfolgreichen Prüfungen verliehen. 
 
 
1.2 Das Deutsche Sportabzeichen für Erwachsene 
 
Männer und Frauen ab dem 18. Lebensjahr können das "Deutsche Sportabzeichen" erwer-
ben. Bei der ersten Verleihung wird immer das Sportabzeichen in Bronze verliehen. Silber gibt 
es nach der dritten erfolgreichen Prüfung und das Goldene Sportabzeichen erhält, wer fünf 
erfolgreiche Prüfungen nachweisen kann. Wiederholer werden bei Erwerb oder Besitz des 
Goldenen Sportabzeichens besonders ausgezeichnet. 
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1.3 Sportabzeichen für Menschen mit Behinderungen 
 
Auch sportlich aktive Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen können, wenn 
sie bestimmte Prüfungen bestehen, das Deutsche Sportabzeichen erlangen. Die Gruppen 
sind dabei nach Alter und Behinderung eingeteilt. Die Disziplinen sind den Einschränkungen 
durch die jeweilige Behinderung angepasst. 
 
Die Verleihung des DSA schafft insbesondere für Menschen mit Behinderungen Selbstver-
trauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Veranstaltungen, wie z.B. die Sportabzeichen-Tour 
oder ein Sportabzeichentag können helfen, aus vermeintlicher Isolierung herauszuführen und 
haben somit integrativen Charakter. 
 
 
2. Sportabzeichen-Tour des DOSB 
 
Die Sportabzeichen Tour findet seit 2004 jedes Jahr in 10 Städten deutschlandweit von Mai 
bis August statt. Die Veranstaltungen werden gemeinsam mit dem DOSB, den betreffenden 
Landessportbünden, Kreis- oder Stadtsportbünden und den Vereinen der Städte durchgeführt. 
 
Der DOSB als zentrale Koordinationsstelle gibt für die Organisation und Durchführung aller 
Events der Sportabzeichen-Tour die Rahmenrichtlinien vor. Neben den Förderern des DSA 
(Deutscher Sparkassen- und Giroverband, BARMER Ersatzkasse und Ferrero kinder) konnte 
seitens des DOSB als Ansprechpartner für die Logistik die Event-Agentur 4attention und für 
die Präsentation der Förderer die Burda Sports Group gewonnen werden. Für das Rahmen-
programm werden den lokalen Ausrichtern als Eventmodule ein Quartertramp, ein Multitower 
sowie eine Fotostation und spezielle sowie allgemeine Werbemittel wie z.B. Stationsschilder, 
Blow-Up-Pavillions und Beachflags zur Verfügung gestellt. 
 
2009 macht die Sportabzeichen-Tour erstmalig im Kreis Mettmann Station. Unter der Ausrich-
tung des Kreissportbundes mit seinen örtlichen Partnern (Stadt Hilden und Stadtsportbund 
Hilden) ist am 26.06.2009 die Sportanlage „Am Bandsbusch“ in Hilden Anlaufpunkt für alle 
Sportbegeisterten im Kreis Mettmann. Zwischen 09.00 und 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit, 
die Vielseitigkeit des Sportabzeichens kennenzulernen und viele Prüfungen für das DSA direkt 
vor Ort abzulegen. 
 
 
3. Förderung des Deutschen Sportabzeichen durch den Kreis Mettmann 
 
Zur Förderung des DSA schlägt die Verwaltung vor, den Kreissportbund als Ausrichter der 
Veranstaltung am 26.06.2009 mit einem Betrag von bis zu 1.500,00 € finanziell zu unterstüt-
zen. Die Mittel stehen im Haushalt 2009 im Produkt 08.01.01 - Sportförderung zur Verfügung. 
 
Wie oben dargestellt, macht die Sportabzeichen-Tour seit ihrem Bestehen 2004 erstmalig im 
Kreis Mettmann Station. Selbst wenn weitere kreisangehörige Städte sich zukünftig um die 
Ausrichtung der Sportabzeichen-Tour bewerben, ist nicht zwingend davon auszugehen, dass 
diese Bewerbungen vom DOSB berücksichtigt werden. Zur dauerhaften Förderung des Brei-
tensports schlägt die Verwaltung daher vor, einen jährlichen Sportabzeichentag Kreis Mett-
mann einzuführen. 
 
Im Rahmen dieses Tages sollte interessierten Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit 
eröffnet werden, das DSA an einem Tag abzulegen. Zwingende Voraussetzung an die örtli-
chen Gegebenheiten ist, dass ein Schwimmbad und eine ausreichen große Sportanlage in 
enger örtlicher Nähe liegen. Neben der Gruppe 1 - allgemeinen Schwimmfähigkeit - sollten in 
den Gruppen mindestens folgende Disziplinen angeboten werden: 
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Gruppe 2: Hochsprung, Weitsprung, Standweitsprung 
Gruppe 3: 50m-Lauf, 75m-Lauf, 100m-Lauf, 400m-Lauf, 1000m-Lauf, 300m-Inline-Skating, 

500m-Inline-Skating 
Gruppe 4: Kugel, Schlagball (80g), Wurfball (200g), Schleuderball (1kg bzw. 1,5 kg), 100m 

Schwimmen 
Gruppe 5: 800m-Lauf, 1000m-Lauf, 2000m-Lauf, 3000m-Lauf, 5000m-Lauf, 5000m-Inline-

Skating, 10000m-Inline-Skating, 10 km Wandern, 7 km Nordic-Walking, 20 km 
Radfahren, 600m-Schwimmen, 1000m-Schwimmen 

 
Der Kreissportbund hat Bereitschaft signalisiert, den vorgeschlagenen Sportabzeichentag in 
Verbindung mit dem jeweiligen Stadtsportbund und der kreisangehörigen Stadt ggf. unter Be-
teiligung einzelner Sportvereine auszurichten. 
 
Sofern Konsens über die beabsichtigte Einführung des Sportabzeichentages erreicht werden 
kann, stellt die Verwaltung nach Absprache mit den kreisangehörigen Städten eine entspre-
chende Konzeption einschließlich Finanzierung vor. Im Wesentlichen wird die Konzeption auf 
die Erfahrungen des Kreissportbundes zurückgreifen, die dieser im Rahmen der Station der 
Sportabzeichen-Tour 2009 am 26.06.2009 in Hilden machen wird. Die Konzeption soll in der 
nächsten Sitzung des Runden Tisches Sport beraten werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkung (in Euro) 
 
Produktbereich 08 Sportförderung 

Produktgruppe 08.01 Sport 

Produkt 08.01.01 Sportförderung 
 
Ergebnisplan (EP)                         

Ertrag                         

Aufwand 1.500 €                   
 
Finanzplan (FP)                         

Einzahlung                         

Auszahlung                         
 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP 
 zur Verfügung, davon 
      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
      durch Übertragung aus Vorjahr/en 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im EP nicht zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 
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 Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP 
 zur Verfügung, davon 
      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
       durch Übertragung aus Vorjahr/en 
 
Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen 
Finanzplanung berücksichtigt 

  ja 
  nein 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im FP nicht zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 

 
Gesamtinvestitionssumme       

Nutzungsdauer in Jahren       
 
      
 
Anlage 
 
- Leistungsübersicht Deutsches Sportabzeichen 
 
 
 


